
KAISERSEMINARE 

 

 

Aktuelle examensrelevante Rspr. zum materiellen Ziv ilrecht 

2006 

Die hier zitierten Entscheidungen bitte unbedingt m ehrmals lesen und gut einprägen. Nehmen Sie sich 
dafür genügend Zeit, ggf. sogar einen ganzen Nachmi ttag. In den letzten Jahren sind viele der von uns 
aufgeführten Entscheidungen im Examen abgeprüft wor den, oft auch in mündlichen Prüfungen! Die 
besonders gekennzeichneten Entscheidungen sollten S ie im Original nachlesen, sonst reicht es aus, wenn  
Sie sich die von uns dargestellten Kurzzusammenfass ungen merken. 
 
Heiß!!!  Konkludente Auflassungserklärung, OLG Rostock JA 2006, 898 ff. (§ 925 BGB) Die Auflassung kann auch durch schlüssiges Verhalten 

erklärt werden. Eine ausdrückliche mündliche Erklärung ist nicht erforderlich. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Heiß!!!   Ersatz von mangelbedingten Nutzungsausfallschaden, OLG Hamm Urt. V. 23.02.2006, AZ: 28 U 164/05 (§§ 280, 286 BGB) Kann der 

Käufer aufgrund der Mangelhaftigkeit der Sache diese in seinem Betrieb nicht nutzen (mangelbedingter Ausfallschaden), so haftet der 

Verkäufer dafür nach §§ 433 ff., 280 I BGB, ohne dass es auf die Voraussetzungen von § 286 BGB ankommt. 

 
Haftungsbegrenzung bei Leihe, OLG Oldenburg NJW-RR 2006 1534 f. (§§ 604, 280 BGB) Gibt ein Geschädigter seinen PKW in die Werkstatt 

und erhält er leihweise von der Werkstatt einen nicht vollkaskoversicherten Ersatzwagen, so kann ggf. die Haftung des Entleihers – wie bei 

Bestehen von Vollkaskoschutz – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt sein, wenn er auf einen Vollkaskoschutz des Ersatzwagens 

vertrauen durfte. Dies setzt voraus, dass der Entleiher ein vollkaskoversichertes Neufahrzeug überlasst und er die Benutzung des Leihwagens 

so verstehen durfte, dass dessen Benutzung für ihn kein höheres Risiko als die Benutzung des eigenen PKW darstellt.  

 
Bezeichnung als „Vorführwagen“, OLG Oldenburg MDR 2006, 630 f., (§ 123 BGB) Da für den Käufer eines „Vorführwagens“ i.d.R. das Alter 

des Fahrzeugs wichtig ist und er deshalb aus dem Datum der angegebenen Erstzulassung Rückschlüsse bzgl. des Alters zieht, muss damit 

gerechnet werden, dass der Käufer die alleinige Angabe des Datums der Erstzulassung so versteht, dass der Pkw jedenfalls zeitnah mit der 

Erstzulassung hergestellt worden ist. Liegt aber  zwischen Herstellung und Erstzulassung eine ungewöhnliche lange Zeitspanne (hier 3 Jahre), 

muss der Verkäufer darüber informieren, da sonst ein Fall der arglistigen Täuschung vorliegt.  

 
Heiß!!!  Abgeltungsklauseln im Mietvertrag, BGH verschiedene Urteile (§§ 538, 307 BGB) Ist die Überwälzung der Schönheitsreparaturpflicht 

wg. starrer Fristen unwirksam, so ist damit auch die Klausel über die Pflicht zur quotenmäßigen Abgeltung angefangener 

Renovierungsintervalle unwirksam (BGH NJW 2006, 1728 ff.). Ein starrer Fristenplan liegt auch vor, wenn auf „die üblichen Fristen (z.B. 

Küche/Bad: 3 Jahre…)“  Bezug genommen wird (BGH Urteil vom 5.4.2006, AZ: VIII ZR 106/05). Unabhängig vom Fristenplan  der 

Renovierungsklausel kann auch eine Abgeltungsklausel unwirksam sein, wenn die Abgeltungsquote selbst starr ist (BGH NJW 2006, 3778 ff.). 

 
Handelndenhaftung bei der Vor-AG, BAG NZG 2006, 751 (§ 41 I 2 AktG, § 179 BGB) Die Handelndenhaftung aus § 41 I 2 AktG kommt nur 

dann zur Anwendung, wenn bereits eine Satzung der Vor-AG festgestellt wurde. Vor diesem Zeitpunkt ergibt sich die Haftung des Handelnden 

aus den allgemeinen Vorschriften, z.B. aus § 128 HGB analog wenn bereits eine Vorgründungsgesellschaft existiert, sonst aus § 179 BGB. 

 
Regress des Vermieters eines Abfallgrundstückes gegen Abfallerzeuger, BGH NJW 2006, 3628 ff. (§§ 823, 428, 812 BGB, GoA) Der von der 

Behörde in Anspruch genommene Vermieter (Störer) kann bei dem Abfallerzeuger regelmäßig nicht Regress nehmen, zumindest wenn der 

Abfallerzeuger nicht selbst Störer ist. Die Regressmöglichkeiten nach §§ 823, 426, 812 BGB oder GoA scheitern. Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!!  

 
Heiß!!!  Anfechtung der kokludenten Annahme einer Erbschaft wg. Irrtums über die Rechtsfolgen, BGH NJW 2006, 3353 ff. (§ 119 BGB) Wenn 

der als Alleinerbe eingesetzte Pflichtteilsberechtigte irrigerweise annimmt, er dürfe die Erbschaft nicht ausschlagen, da er sonst seinen 

Anspruch auf den Pflichtteil verliert, so unterliegt er einem Inhaltsirrtum nach § 119 I 1 Alt. 1 BGB und nicht einem unbeachtlichen 

Rechtsfolgenirrtum. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  
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Bereicherungsausgleich bei fehlgeschlagener Zession, OLG Karlsruhe, Urteil vom 18.7.2006, Az.: 17 U 209/05 (§ 812 BGB) Wird eine nicht 

bestehende Forderung abgetreten, so erfolgt eine Rückabwicklung des Gezahlten zwischen Schuldner und Scheinzessionar nach § 812 I 1 Alt. 

1 BGB (a.A. der BGH in ständiger Rspr.: Rückabwicklung nur zwischen Schuldner und Scheinzedenten, vgl. BGH NJW 2005, 1369 f.). 

 
Ganz Heiß!!!    Bezugspunkt des Vertretenmüssens bei § 281 BGB, OLG Celle ZGS 2006, 429 f. (§ 281 BGB) Das Vertretenmüssen bei § 281 

BGB bezieht sich auf die fehlende Nachbesserung/Nacherfüllung binnen der gesetzten Frist, nicht auf die Herbeiführung des Mangels (a.A. die 

wohl h.M. MüKo/BGB/Ernst § 281, Rn. 47 f.; Lorenz, NJW 2002, 2497 ff. m.w.N.; OLG Köln NJW-RR 2006, 677 f.: Entweder die Verursachung, 

die mangelhafte Lieferung oder die nicht erfolgte Nacherfüllung sind zu vertreten).  

 
Nachträgliche Tilgungsbestimmung des Schuldners, BGH MDR 2006, 1212 f. (§§ 362, 366 BGB) Eine nachträgliche Tilgungsbestimmung des 

Schuldners bei ihm zunächst unbekannter Teilabtretung des Anspruches durch den Gläubiger an einen Zessionar ist analog § 366 BGB 

möglich. Nach § 121 BGB analog hat die Bestimmung aber unverzüglich nach Kenntnis der Abtretung erfolgen. 

 
Vertragswidriger nachträglicher Eigentumsvorbehalt, BGH NJW 2006, 3488 ff. (§ 929 S.1 BGB) Beim Autokauf kann der Käufer, der den 

Kaufpreis noch nicht gezahlt hat, die Einbehaltung des Kfz-Briefes bei der Übergabe des Kfz grds. nur dahin verstehen, dass der Verkäufer das 

Kfz nur unter EV veräußern will (nachträglicher sachenrechtlicher EV), auch wenn der EV im Kaufvertrag selbst nicht enthalten ist. Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Ganz Heiß!!!   Wegfall der Geschäftsgrundlage beim Prozessvergleich, OLG Oldenburg NJW 2006, 3152 f. (§ 313 BGB) Die Anpassung eines 

Abfindungsvergleiches (Abfindung für Folgen eines Verkehrsunfalls) kann nicht nach § 313 BGB verlangt werden, wenn das bislang von der 

Landeskasse gezahlte Blindengeld ersatzlos gestrichen wird. Die Streichung dieser von Dritten gezahlten Schadensposition stellt ein Risiko 

dar, welches die Partei grds. alleine zu tragen hat.  

 
Haftung des Bushalters bei Sturz eines Fahrgastes nach Vollbremsung, OLG München NJW-Spezial 10/2006, 450 f.; NJW-RR 2006, 97 (§ 7 

StVG) Das Busunternehmen haftet bei Verletzungen des Fahrgastes nach § 7 StVG. Die Pflicht aus den i.d.R. verwendeten AGB, sich im Bus 

festen Halt zu suchen, kann nur dann gelten, soweit am konkreten Aufenthaltsort des Fahrgastes eine geeignete Festhaltemöglichkeit besteht. 

Bzgl. des Verhaltens des Fahrgastes kann i.d.R. nicht über den Anscheinsbeweis ein Mitverschulden angenommen werden. 

 
Haushaltsführungsschaden zwischen Partnern einer neLG, OLG Düsseldorf NJW-Spezial 10/2006, 450 (§ 843 BGB) Ein 

Haushaltsführungsschaden kommt nur in Betracht, wenn die Haushaltsleistungen aufgrund eines Vertrages erbracht werden. 

 
Reaktionsmöglichkeiten des Vermieters bei unwirksamen Schönheitsreparaturklauseln, LG Düsseldorf NJW 2006, 3071 f. und Kappes NJW 

2006, 3031 ff. (§§ 242, 241 II) BGB Der Vermieter kann insbesondere den Mieter auf Zustimmung zu einer Mieterhöhung nach §§ 557 III, 558 

BGB (ortsübliche Vergleichsmiete plus „Zuschlag“ wg. unwirksamer Überbürdung) verklagen. Nach §§ 242, 241 II BGB muss er allerdings dem 

Mieter vorher eine Vertragsänderung angeboten haben. 

 
Heiß!!!  Berliner Testament und Pflichtteilsstrafklausel, BGH NJW 2006, 3064 ff. (§ 2303 ff. BGB) Bei einem Berliner Testament mit 

Verwirkungsklausel (Pflichtteilsklausel) kann der Eintritt der auflösenden Bedingung grundsätzlich auch nach dem Tod des längstlebenden 

Ehegatten, nach Annahme der Schlusserbschaft und nach Verjährung des Pflichtteilsanspruchs nach dem Erstverstorbenen herbeigeführt 

werden. 

 
Kausalität der Mäklerhandlung, BGH NJW 2006, 3062 ff. (§ 652 BGB) Sind zwischen dem Nachweis und dem Abschluss des Hauptvertrages 

ein Jahr (oder mehr) vergangen, streitet nicht mehr ein sich von selbst ergebender Schluss auf den Ursachenzusammenhang für den Makler. 

 
Heiß!!!   Haftung des Reisebüros ggü. Reisenden, AG Menden NJW-RR 2006, 1288 f. (§§ 675, 280 BGB) Das Reisebüro haftet dem 

Reisenden nach § 280 I BGB für Schäden, die diesem aus einer Falschbuchung entstehen. §§ 651c ff. BGB gelten nicht. 

 
Wertermittlung in Fällen von §§ 812, 818 II BGB, BGH NJW 2006, 2847 ff. (§§ 812 ff. BGB) Für die Wertberechnung i.S.d. § 818 II BGB kommt 

es nicht mehr auf den Zeitpunkt der Entstehung des Bereicherungsanspruches an. Nunmehr ist  - wie bereits früher in der Lit. vertreten – auf 

den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Herausgabe nach § 818 II BGB unmöglich wird (Arg: Schuldner nicht schutzwürdig). 

 
Ganz Heiß!!!   Kappung eines überlangen Kündigungsausschluss, Beginn des Kündigungsausschlusses, BGH NJW 2006, 2696 ff. und BGH 

NJW-RR 2006, 1236 ff. (§ 307 I BGB) Übersteigt die Dauer des in einem Staffelmietvertrag individualvertraglich vereinbarten 

Kündigungsverzichts des Mieters den nach § 557a III BGB zulässigen Zeitraum von vier Jahren, so ist der Kündigungsverzicht gemäß § 557a 

IV BGB nicht insgesamt, sondern nur insoweit unwirksam, als seine Dauer den genannten Zeitraum überschreitet (anders BGH MDR 2006, 

620 f. bei formularmäßiger Vereinbarung). Der vereinbarte Kündigungsausschluss beginnt i.d.R. mit dem Abschluss des Vertrages, nicht mit 

(späterem) Mietbeginn. 



KAISERSEMINARE 

 

Geltungserhaltende Aufrechterhaltung starrer Schönheitsreparaturfristen, BGH NJW 2006, 2915 ff. (§§ 535 ff. BGB) Ist die Überwälzung der 

Schönheitsreparaturen wg. starrer Fristen unwirksam, so kommt auch eine geltungserhaltende Aufrechterhaltung im Wege der ergänzenden 

Vertragsauslegung nicht in Betracht.  

 
Haftung für Altschulden der GbR, OLG Saarbrücken NJW 2006, 2862 ff. (§ 130 HGB analog) Die Rspr. zur Haftung des in die GbR 

eintretenden Gesellschafters für Altschulden der GbR analog § 130 HGB gilt nicht für Scheingesellschafter. 

 
Ganz Heiß!!!   Gestörte Gesamtschuld, sog. „Schubserei-Fall“, OLG Koblenz NJW-RR 2006, 1174 ff. (§§ 104 ff. SGB VII, StVG, § 823 BGB) 

Wenn ein schädigender Schüler nach §§ 106 I, 104, 105 SGB VII hinsichtlich der Personenschäden dem geschädigten Schüler nicht haftet, so 

haften die restlichen nicht freigestellten Schädiger (hier Busfahrer und Halter) nach den Grds. des gest. Gesamtschuldnerausgleichs nur in 

Höhe ihres Verantwortungsteils. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Ganz Heiß!!!   Verjährung der Ansprüche wg. nicht durchgeführter Schönheitsreparaturen, BGH NJW 2006, 1588 ff. (§§ 280, 281, 548 BGB) 

Die Verjährung des Anspruchs des Vermieters aus §§ 280, 281 BGB beginnt nach § 548 BGB in dem Zeitpunkt, zu dem er die Mietsache 

zurückerhält. Dies gilt auch, wenn der Anspruch tatsächlich erst später entsteht. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Missbrauch der Vertretungsmacht beim GmbH-Geschäftsführer, BGH NJW 2006, 2776 (§§ 35, 37 GmbHG) Im Falle des Missbrauchs der 

Vertretungsmacht durch den GmbH-Geschäftsführer reicht es grds. aus, dass der Missbrauch evident ist. Auf ein bewusstes Handeln zum 

Nachteil der GmbH kommt es beim GmbH-Geschäftsfrüher nicht an (Anmerkung: Dies dürfte nunmehr auch für alle anderen Fälle gelten, in 

denen die Vertretungsmacht gesetzlich unbeschränkbar ist.). 

 
Begriff „Jahreswagen“ beim Kfz-Kauf, BGH NJW 2006, 2694 ff. (§§ 433, 434 BGB) Nach der Verkehrsauffassung handelt es sich bei einem 

Jahreswagen um ein Gebrauchtfahrzeug aus erster Hand, das von einem Werksangehörigen ein Jahr lang ab der Erstzulassung gefahren 

worden ist (so auch OLG Köln, NJW-RR 1989, 699). Zudem dürfen zwischen der Herstellung und der Erstzulassung nicht mehr als zwölf 

Monate liegen. 

 
Ganz Heiß!!!   Unmöglichkeit der Nachlieferung bei Mangelhaftigkeit der Kaufsache, BGH NJW 2006, 2839 ff. (§§ 433, 434, 437, 275 BGB) Die 

Nacherfüllung durch Lieferung einer anderen, mangelfreien Sache ist auch beim Stückkauf nicht von vorneherein wegen Unmöglichkeit 

ausgeschlossen. Möglich ist die Ersatzlieferung nach der Vorstellung der Parteien dann, wenn die Kaufsache im Falle ihrer Mangelhaftigkeit 

durch eine gleichartige und gleichwertige ersetzt werden kann. Beim Kauf eines Gebrauchtwagens liegt es in der Regel nahe, dies zu 

verneinen, wenn dem Kaufentschluss eine persönliche Besichtigung des Fahrzeugs vorangegangen ist. Diese Entscheidung unbedingt im 

Original lesen!!  

 
Ansprüche gegen Vermieter wegen nicht gerechtfertigtem Unfallersatztarif, BGH NJW 2006, 2618 ff. (§§ 280, 241 II, 311 II BGB) Bietet der 

Autovermieter dem Unfallgeschädigten ein Fahrzeug zu einem Tarif an, der deutlich über dem Normaltarif auf dem örtlich relevanten Markt 

liegt, und besteht deshalb die Gefahr, dass die Haftpflichtversicherung nicht den vollen Tarif übernimmt, muss der Vermieter den Mieter 

darüber aufklären. Ansonsten haftet der Vermieter dem Mieter aus cic. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Falschberatung des Rechtsanwaltes, OLG Koblenz NJW 2006 Heft 34 Seite VIII und ZGS 2006, 167 (§§ 675, 611, 280 I, 241 II BGB) Der 

Anwalt haftet für die Falschberatung aus pVV des Anwaltvertrages für den versäumten Hinweis auf die fehlende Erfolgsaussicht der von ihm 

gefertigten Klageschrift, wenn die fehlende Erfolgsaussicht sich anhand des Gesetzes oder aufgrund allgemeiner Rechtssätze erkennen lässt.  

 
Heiß!!!  Zurückbehaltungsrecht wg. Mietmangeln nach Eigentümerwechsel, BGH Urteil vom 19.6.2006, Az.: VIII ZR 284/05 (§§ 535, 320 BGB) 

Wird vermieteter Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, verliert der Mieter dem 

Veräußerer gegenüber sein Zurückbehaltungsrecht an der rückständigen Miete wegen eines Mangels der Mietsache, der vor der Veräußerung 

entstanden ist. Vom Zeitpunkt der Veräußerung an ist nur noch der Erwerber zur Mangelbeseitigung verpflichtet und kann der Mieter nur die 

Leistung der diesem geschuldeten Miete bis zur Mangelbeseitigung verweigern. 

 
Heiß!!!  Abnahmeerfordernis i.R.e. Bauvertrages nach Kündigung, BGH NJW 2006, 2475 ff. (§ 641 BGB) Auch bei einem vom Besteller 

gekündigtem Bauvertrag ist für den Teilwerklohnanspruch des Unternehmers nach § 641 I BGB eine Abnahme erforderlich. Es besteht kein 

Grund, an die Fälligkeitsvoraussetzungen geringere Anforderungen zu stellen, als sie für den Fall eines vollständig durchgeführten Vertrages 

bestehen. 
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Ganz Heiß!!!  Unbenannte Zuwendung bei neLG, OLG Naumburg NJW 2006, 2418 f. und BGH, Urteil vom 28.11.2005, Az.: XII ZR 189/02 (§§ 

313, 704 BGB) OLG Naumburg aaO: Nach Scheitern einer neLG kann eine unbenannte Zuwendung unter Partnern einer neLG nach § 313 

BGB zurückgefordert werden (anders aber der BGH in st. Rspr.!). BGH aaO: Die Anwendung der §§ 704 ff. BGB setzt auch bei der neLG stets 

zumindest den konkludenten Abschluss eines GbR-Vertrages voraus. Ansonsten scheidet auch eine analoge Anwendung von §§ 704 ff. BGB 

aus. 

 
Ganz heiß!!! Haftung des Gastwirtes für mangelhafte Speise, BGH NJW 2006, 2262 f. (§§ 433 ff., 280 BGB) Der Gastwirt haftet nach §§ 433, 

434, 437, 280 I BGB und § 823 I BGB für Schäden, die der Gast durch den Verzehr der bestellten Speisen erleidet. Das Abbrechen eines 

Zahns beim Verzehr eines Gerichts ist dabei nicht nach der Lebenserfahrung typischerweise auf das Vorhandensein eines in der Speise 

verborgenen festen (Fremd-)Körpers zurückzuführen. Dem Geschädigten kommt dafür folglich nicht der Beweis des ersten Anscheins zugute. 

[Die JPAs könnten diese Entscheidung zum Anlass nehmen, Bewirtungsrecht abzuprüfen. Zum Bewirtungsvertrag (=atypischer Vertrag) sollten 

Sie daher zudem folgende Entscheidungen unbedingt lesen: AG Burgwedel NJW 1986, 2647: Schnecke im Salat; AG Gießen NJW-RR 1988, 

442; AG Garmisch-Partenkirchen NJW 1969, 608 ff.; LG Karlsruhe NJW 1994, 947 f. und BGH NJW 1980, 1096 f.] Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!!  

 
GbR als Verwalter einer WEG, keine Grundbuchfähigkeit der GbR, BGH NJW 2006, 2189 ff. und 2194 f. (§ 50 ZPO, GBO) Die GbR kann nicht 

Verwalter einer WEG sein, da mangels Registerpflicht der GbR nach außen nicht klar wäre, wer v.a. die Verwalterpflichten nach § 27 II WEG 

erfüllen würde. Aufgrund der strengen Publizität sachenrechtlicher Verhältnisse scheidet auch die Grundbuchfähigkeit aus. 

 
Ganz Heiß!!!   Fiktive Reparaturkosten bei Pkw, BGH NJW 2006, 2179 f. (§ 249 BGB) Lässt der Geschädigte das Kfz tatsächlich reparieren 

und benutzt es weiter, so kann er Ersatz der fiktiven Reparaturkosten (i.d.R. auf Basis des Gutachtens) bis zur Höhe des 

Wiederbeschaffungswertes ohne Abzug des Restwertes verlangen, ohne dass es auf die Qualität und den Umfang der Reparatur ankommt, 

z.B. bei mittelschweren Schäden (BGH NJW 2006, 2179 f. in Abkehr seiner früheren Rechtsprechung). Gleiches gilt, wenn der Geschädigte 

das Kfz gar nicht repariert und mindestens 6 Monate nach dem Unfall weiter nutzt, z.B. bei kleineren Schäden (vgl. BGH a.a.O.). Fiktive 

Reparaturkosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswertes unter Abzug des Restwertes des Kfz können dagegen nur dann verlangt 

werden, wenn der Geschädigte das Kfz nicht mehr weiter benutzt, sondern z.B. unrepariert verkauft (BGH NJW 2003, 2085 ff.). Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Schädigungen durch von Behörde rückeingewiesenen Mieters, BGH NJW-RR 2006, 802 f.  (Ordnungsgesetze, § 823 BGB) Die Haftung der 

Behörde für die Schäden der von ihr eingewiesenen Mieter richtet sich gem. den jeweiligen Ordnungsgesetzen i.d.R. danach, ob die Schäden 

„unmittelbar“ mit der behördl. Einweisung zusammen hängen. Nötig ist ein innerer Zusammenhang mit dieser Maßnahme, d.h. es muss sich 

eine besondere Gefahr verwirklichen, die bereits in der hoheitlichen Maßnahme selbst angelegt ist (z.B. der Einweisung geht 

Räumungsprozess oder ZVS voraus). Ansonsten haftet dem Vermieter nur der Mieter selbst, z.B. nach § 823 I BGB. Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Haftungsausschluss wegen Handelns auf eigene Gefahr, BGH NJW-RR 2006, 813 f. (§§ 833, 242, 254 BGB) Jedenfalls für Schäden 

des auf der Kutsche i.R.e. Kutschenturniers mitfahrenden Schiedsrichters ist ein vollständiger Haftungsausschluss über § 242 BGB nach den 

Regeln der Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen mit nicht unerheblichem Gefahrenpotential nicht gerechtfertigt. Ob und in welcher Höhe 

unter diesem Blickpunkt die Haftung des Tierhalters entfällt oder reduziert wird, kann nur nach einer umfassenden Interessenabwägung unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls entschieden werden. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Ganz Heiß!!!  Ersatzanspruch gegen den Vermieter bei irrtümlichen Schönheitsreparaturen, LG Karlsruhe BGH NJW 2006, 1983 (§§ 677 ff. 

BGB) Wenn der Mieter im Vertrauen auf seine (in Wirklichkeit rechtlich unwirksame) Pflicht zur Schönheitsreparatur Renovierungsarbeiten 

vorgenommen, so kann er Ersatz seiner Aufwendungen nach GoA verlangen (Achtung: Nach h.M. keine GoA, sondern nur 

Leistungskondiktion, m.E. besser, da FGW problematisch. Die JPAs könnten diese Entscheidung zum Anlass nehmen, diese Problematik 

erneut abzuprüfen.). 

 
Bereicherungsanspruch der Schuldnerbank gegenüber dem Empfänger nach Lastschriftwiderspruch, BGH NJW 2006, 1965 ff. (§ 812 I 1 Alt. 2 

BGB) Die Grundsätze der Abwicklung über Eck bei der Zahlung aufgrund Überweisungsauftrag gelten auch für die Zahlung mittels Lastschrift. 

Hat der Schuldner der im Einzugsermächtigungsverfahren/Lastschriftverfahren vom Gläubiger eingezogenen Zahlung gegenüber seiner Bank 

widersprochen und diese daraufhin den Betrag dem Konto des Schuldners wieder gutgeschrieben, so kann die Schuldnerbank den Betrag über 

die Eingriffskondiktion direkt vom Empfänger kondizieren. Die Zahlung der Schuldnerbank ist dann nämlich keine Leistung des Schuldners an 

den Empfänger, insoweit liegt der Fall so wie bei der fehlenden Anweisung. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  
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Ganz heiß!!!  Unerheblichkeit der Pflichtverletzung des Schuldners, BGH NJW 2006, 1960 ff. (§§ 281 I 3, 323 V 2 BGB) Eine den Rücktritt oder 

den Schadensersatz ausschließende unerhebliche Pflichtverletzung i.S.v. §§ 281 I 3, 323 V 2 BGB liegt schon dann nicht vor, wenn der 

Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. 
 
Haftung des am Unfallort zufällig anwesenden Arztes, OLG München NJW 2006, 1883 ff. (§§ 611, 662 ff. BGB) Der Hinweis eines zufällig am 

Unfallort anwesenden Arztes auf seinen Beruf lässt den Schluss auf einen RBW für einen Arztvertrag nach §§ 611 ff. BGB nicht zu. Es liegt 

vielmehr ein unentgeltlicher Auftrag vor, auf den die Beweislastgrundsätze der Arzthaftung keine Anwendung finden. 

 
Zuschauerhaftung bei Bundesligaspiel, OLG Rostock NJW 2006, 1819 ff. (§§ 280, 241 II BGB) Der vom DFB bestraft Verein kann störende 

Zuschauer auf Ersatz der gezahlten Geldstrafe in Anspruch nehmen. Die Zuschauer haften nach pVV des Besuchervertrages. Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Pflicht zur Kündigung von Arbeitnehmern in AGB, BGH NJW 2006, 1792 ff. (§§ 305 ff. BGB) Die formularmäßige Verpflichtung eines 

Tankstellenpächters, bei Beendigung des Tankstellenvertrags die mit Familienmitgliedern eingegangenen Arbeitsverhältnisse „auf seine 

Kosten [zu] beenden“, anderenfalls den Verpächter oder den Nachfolgebetreiber „von allen daraus entstehenden Kosten frei[zu]halten bzw. 

entstandene Kosten [zu] erstatten“, ist unangemessen benachteiligend und daher unwirksam, § 307 BGB. 

 
Heiß!!!  Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch, OLG Stuttgart NJW 2006, 1744 f. (§ 906 II 2 BGB) Die Grundsätze des 

verschuldensunabhängigen nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs sind auch im Verhältnis der Wohnungseigentümer (des Gebäudes) 

untereinander anzuwenden. 

 
Sachverständigenhaftung, BGH NJW 2006, 1733 f. (§ 839a BGB) Eine Haftung des Sachverständigen im Rahmen der Zwangsversteigerung 

kommt auch dann in Betracht, wenn das Meistgebot und ihm nachfolgend der Zuschlagsbeschluss auf seinem fehlerhaften Gutachten 

beruhen. 

 
Sehr heiß!!!  Bereicherungsrecht bei irrtümlicher Zahlung an einen Dritten, BGH NJW 2006, 1731 ff. (§ 812 BGB) Wer sich als Schuldner einer 

(tatsächlich bestehenden) Forderung in der Person des Gläubigers irrt und dementsprechend auch irrtümlich annimmt, dieser habe die 

Forderung an einen Dritten abgetreten, kann das, was er an den Dritten als den vermeintlichen neuen Gläubiger geleistet hat, unmittelbar mit 

der Leistungskondiktion von diesem kondizieren. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Handeln in fremden Namen bei Ebay, OLG Köln NJW 2006, 1676 f. (§§ 164 ff. BGB) Die Benutzung eines fremden Ebay-Accounts stellt ein 

sog. Handeln unter fremden Namen dar. Die §§ 164 ff. BGB gelten analog. 

 
Heiß!!!  Regress des Eigentümers bei Abschleppen eines Kfz von seinem Privatgrundstück, LG Hamburg NJW 2006, 1601 (GoA, § 823 BGB) 

Der Kfz-Halter haftet, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, nicht für das Verhalten des Fahrers, der das Kfz unberechtigt auf einem 

Privatgrundstück abgestellt hat. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Erfüllung durch Einwurf von Geld in Briefkasten, AG Köln NJW 2006, 1600 (§ 362 BGB) Eine Geldschuld ist erst dann erfüllt, wenn die 

Schuldsumme tatsächlich in die Verfügungsgewalt des Gläubigers gelangt ist; dazu reicht der Einwurf einer Restschuld von 650 Euro in den 

Hausbriefkasten des Gläubigers nicht aus, da der Briefkasten zur Aufnahme von Geldbeträgen dieser Größenordnung nicht gedacht und 

geeignet ist. 

 
Sehr heiß!!!  Verjährung von Vermieteransprüchen aus § 548 BGB, BGH NJW 2006, 1588 f. (§ 548 BGB) Die Verjährung der Ersatzansprüche 

des Vermieters beginnt nach § 548 BGB mit dem Zeitpunkt, in dem er die Mietsache zurückerhält, auch wenn die Ansprüche erst später 

entstehen.  

 
Heiß!!!  Außerordentliche Kündigung wg. wiederholt unpünktlicher Zahlung, BGH NJW 2006, 1585 ff. (§§ 543, 569 BGB) Der wegen fortgesetzt 

unpünktlicher Mietzahlung mit Kündigungsandrohung abgemahnte Mieter ist gehalten, das - gestörte - Vertrauen des Vermieters in eine 

pünktliche Zahlungsweise wiederherzustellen. Setzt der Mieter das abgemahnte Verhalten - ungerührt - fort, so kann die Kündigung des 

Mietverhältnisses - fristlos wie fristgemäß - bereits dann ausgesprochen werden, wenn der auf die Abmahnung folgende erste Zahlungstermin 

nicht eingehalten wird. 

 
Anlagenbegriff i.S.v. § 1020 BGB, BGH NJW 2006, 1428 f. (§ 1020 BGB) Auch ein unbefestigter, aus zwei Fahrspuren bestehender Weg, der 

ständig mit Kraftfahrzeugen befahren wird, ist eine Anlage i.S. von § 1020 S. 2 BGB (Grunddienstbarkeit). Die Anwendbarkeit von § 1020 S. 2 

BGB ist nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der Dienstbarkeitsberechtigte die Anlage ausschließlich allein nutzt. Der Berechtigte ist auch 

dann nach § 1020 S. 2 BGB zur Unterhaltung und Instandsetzung einer der Ausübung der Dienstbarkeit dienenden Anlage verpflichtet, wenn 

der Eigentümer die Anlage mitbenutzen darf. Der Berechtigte muss allerdings die Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten nicht allein, 
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sondern in entsprechender Anwendung von §§ 748, 742 BGB im Zweifel zur Hälfte tragen. Diese Entscheidung unbedingt im Original 

lesen!!  

 
Zurückhalten der Mietkaution nach Ende des Mietvertrages, BGH NJW 2006, 1422 f. (§ 556 III BGB) Die Mietkaution sichert auch noch nicht 

fällige Ansprüche, die sich aus dem Mietverhältnis und seiner Abwicklung ergeben, und erstreckt sich damit auf Nachforderungen aus einer 

nach Beendigung des Mietverhältnisses noch vorzunehmenden Abrechnung der vom Mieter zu tragenden Betriebskosten. Deshalb darf der 

Vermieter einen angemessenen Teil der Mietkaution bis zum Ablauf der ihm zustehenden Abrechnungsfrist (§ 556 III 2 BGB) einbehalten, 

wenn eine Nachforderung zu erwarten ist. 

 
Vertragsgestaltung im betreuten Wohnen, BGH NJW 2006, 1276 f. (§§ 305 ff., 138 BGB) Die Bindung des Servicevertrags an den Fortbestand 

des Mietvertrags im Rahmen eines Betreuten Wohnens („Service-Wohnen“) ist grundsätzlich nicht sittenwidrig und auch nach §§ 305 ff. BGB 

unbedenklich. 

 
Rückforderung unbenannter Zuwendungen nach Gesellschaftsrecht BGH NJW 2006, 1268 ff. und JA 2006, 565 ff. mit guter Anmerkung von 

Löhnig (§§ 704 ff. BGB) Bei einer Ehegatteninnengesellschaft – sofern diese nach den Kriterien der Rspr. zustande gekommen ist - kommt ein 

Ausgleichsanspruch eines Ehegatten nicht erst dann in Betracht, wenn der Zugewinnausgleich nicht zu einem angemessenen Ergebnis führt. 

Ein gesellschaftsrechtlicher Ausgleichsanspruch besteht vielmehr neben einem Anspruch auf Zugewinnausgleich. 

 
Sehr heiß!!!  Verhältnis Rücktritt – Erfüllung im Kaufrecht, BGH NJW 2006, 1198 f. (§§ 323, 439 BGB) Verlangt der Gläubiger nach Fristablauf 

zunächst weiterhin Erfüllung, so gehen seine Sekundäransprüche (Rücktritt, Schadensersatz) dadurch nicht unter. Wechselt der Gläubiger 

sodann von der zunächst verlangten Erfüllung auf den Rücktritt, so bedarf es keiner erneuten Fristsetzung. Die Vorschriften der Wahlschuld 

nach §§ 262 ff. BGB finden nämlich keine Anwendung. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Sehr Heiß!!!  Fristsetzungserfordernis im Kaufrecht, BGH NJW 2006, 1195 ff. (§§ 437 ff. BGB) Dass der Käufer eines Gebrauchtwagens nicht 

weiß, ob ein binnen sechs Monaten nach der Übergabe durch den Verkäufer aufgetretener Defekt des Fahrzeugs auf einen Sachmangel i.S. 

des § 434 1 BGB zurückzuführen ist, entlastet ihn nicht von der Obliegenheit, dem Verkäufer Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben, bevor er 

das Fahrzeug selbst reparieren lässt und wegen des Mangels die Minderung erklären oder einen Anspruch auf Schadensersatz statt der 

Leistung geltend machen kann. § 439 III BGB gewährt dem Verkäufer eine Einrede gegenüber der vom Käufer beanspruchten Art der 

Nacherfüllung, die der Verkäufer ausüben kann, aber nicht muss. Der Käufer kann deshalb nicht wegen unverhältnismäßiger Kosten der 

Nacherfüllung sogleich die Minderung erklären, ohne dem Verkäufer Gelegenheit zur Nacherfüllung gegeben zu haben. Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Finanzierungsleasing und Gewährleistungsausschluss, BGH NJW 2006, 1066 ff. und JA 2006, 484 ff. mit Anmerkung  Perschel (§§ 437 

ff., 535 ff. BGB) Ein Finanzierungsleasingvertrag zwischen einem Leasinggeber und einem Leasingnehmer mit Verbrauchereigenschaft, der im 

Rahmen der leasingtypischen Abtretungskonstruktion die Abtretung der kaufrechtlichen Gewährleistungsansprüche des Leasinggebers gegen 

den Lieferanten der Leasingsache an den Leasingnehmer vorsieht, ist kein Umgehungsgeschäft i.S. des § 475 I 2 BGB. Dem Lieferanten der 

Leasingsache (hier: eines gebrauchten Kraftfahrzeugs) ist es aus diesem Grund nicht verwehrt, sich dem Leasingnehmer mit 

Verbrauchereigenschaft gegenüber auf den mit dem Leasinggeber als Käufer der Leasingsache vereinbarten Gewährleistungsausschluss zu 

berufen. In diesem Fall stehen dem Leasingnehmer mit Verbrauchereigenschaft aber mietrechtliche Gewährleistungsansprüche gegen den 

Leasinggeber zu. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Kündigungsausschluss im Staffelmietvertrag, BGH NJW 2006, 1056 ff, 1059 ff. (§ 557a BGB) Ein formularmäßig erklärter, einseitiger Verzicht 

des Mieters von Wohnraum auf sein ordentliches Kündigungsrecht benachteiligt den Mieter nicht unangemessen, wenn der 

Kündigungsausschluss zusammen mit einer nach § 557a BGB zulässigen Staffelmiete vereinbart wird und seine Dauer nicht mehr als vier 

Jahre seit Abschluss der Staffelmietvereinbarung beträgt. 

 
Heiß!!!  Haftung des Gefälligen, OLG Frankfurt NJW 2006,1004 ff. (§ 823 BGB) Die unentgeltliche und uneigennützige Beförderung von 

Personen zu einer Festveranstaltung (hier: Maifeier einer Burschenschaft) stellt in der Regel eine Gefälligkeitsfahrt der, bei der die Haftung des 

Fahrers und Halters auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist. Im Einzelfall kann hier auch eine Haftungsbeschränkung trotz 

eingreifendem Versicherungsschutz in Frage kommen, z.B. wenn ein Verstoß der Beteiligten gegen § 21 StVO vorliegt und die 

Haftungsbeschränkung daher dazu dient, den Versicherten vor dem Regress des Versicherers zu schützen. 

 
Heiß!!!  Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch gegen Vermieter bei Handlungen des Mieters, BGH NJW 2006, 992 f. (§ 906 II 2 BGB) Als 

mittelbarer Handlungsstörer kann der Eigentümer/Vermieter für Störungshandlungen seines Mieters nur verantwortlich gemacht werden, wenn 

er dem Mieter den Gebrauch seiner Sache mit der Erlaubnis zu den störenden Handlungen überlassen hat oder wenn er es unterlässt, den 

Mieter von dem nach dem Mietvertrag unerlaubten, fremdes Eigentum beeinträchtigenden Gebrauch der Mietsache abzuhalten. 
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Sehr heiß!!!  Selbstvornahme im Kaufrecht, BGH NJW 2006, 988 ff. (§§ 437 ff. BGB) Zu den Ansprüchen bei einer Selbstvornahme durch den 

Käufer ohne vorherige Fristsetzung. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Sehr heiß!!!  Wegfall der Geschäftsgrundlage im Rahmen eines Mietvertrages, BGH NJW 2006, 899 ff. (§ 313 BGB) Wie der Senat bereits in 

Bezug auf Einkaufszentren ausgeführt hat, ist für eine Berücksichtigung von Störungen der Geschäftsgrundlage  - hier etwa der beiderseitigen 

Vorstellung und sicheren Erwartung einer positiven Entwicklung des Einkaufszentrums auf Grund der darin vorgesehenen Mieterstruktur und 

der Vollvermietung - grundsätzlich insoweit kein Raum, als es um Erwartungen und Umstände geht, die nach den vertraglichen 

Vereinbarungen in den Risikobereich einer der Parteien fallen sollen. Eine solche vertragliche Risikoverteilung bzw. Risikoübernahme schließt 

für den Betroffenen regelmäßig die Möglichkeit aus, sich bei Verwirklichung des Risikos auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage zu berufen. 

Im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter trägt grundsätzlich der Mieter das Verwendungsrisiko bezüglich der Mietsache. Die Parteien 

können allerdings die Risikoverteilung ändern und vereinbaren, dass der Vermieter das Geschäftsrisiko des Mieters - ganz oder zum Teil - 

übernimmt. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Haustürgeschäft bei Verpfändung und Bürgschaft, BGH NJW 2006, 845 ff. (§ 312 BGB) Das Widerrufsrecht eines Verpfänders oder 

Bürgen gem. § 312 I 1 BGB hängt nicht von der Verbrauchereigenschaft des persönlichen Schuldners oder einer auf diesen bezogenen 

Haustürsituation ab. 

 
Unternehmereigenschaft von Powersellern im Internet, LG Main NJW 2006, 783 und OLG Koblenz NJW 2006, 1438 (§ 14 BGB) Zur Fragen, 

wann ein Anscheinsbeweis oder nur eine Beweislastumkehr zugunsten des Verbrauchers anzunehmen ist, wenn er im Internet einen Vertrag 

mit einem Powerseller abschließt. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Haftung des Neugesellschafters für Altschulden der GbR, BGH NJW 2006, 765 f. (§ 130 HGB) Der Neugesellschafter ist in seinem Vertrauen 

auf den Fortbestand der vor der Publikation des Senatsurteils vom 7. 4. 2003 (BGH NJW 2002, 1803) bestehenden Rechtslage nicht 

geschützt, sondern haftet analog § 130 HGB, wenn er die Altverbindlichkeit, für die er in Anspruch genommen wird, bei seinem Eintritt in die 

Gesellschaft kennt oder wenn er deren Vorhandensein bei auch nur geringer Aufmerksamkeit hätte erkennen können. Letzteres ist bei einer 

BGB-Gesellschaft hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Versorgungsverträgen (Gas, Strom, Wasser) für in ihrem Eigentum stehende 

Mietshäuser der Fall. 

 
Haftung des Arztes für verzögertes ärztliches Zeugnis, BGH NJW 2006, 687 f. (§ 286 BGB, pVV) Ein Arzt kann (den Erben) aus Verzug haften, 

wenn es auf Grund der verzögerten Erstellung eines ärztlichen Zeugnisses nicht zum Abschluss einer Risikolebensversicherung kommt, weil 

der Patient inzwischen gestorben ist. Liegen die Voraussetzungen des Verzuges nicht vor, so ist ein Anspruch aus pVV hinsichtlich der 

verzögerten Leistung ausgeschlossen, sonst könnten die Verzugsvoraussetzungen, insbesondere das Erfordernis der Mahnung, umgangen 

werden. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Begriff der Versteigerung nach § 474 I 2 BGB, BGH NJW 2006, 613 ff. (§ 474 BGB) Das Vorliegen einer Versteigerung nach § 474 I 2 BGB ist 

an § 383 III 1 BGB zu messen. 

 
Verkehrssicherungspflichten eines Theaterbetreibers bei Abfeuern eines Schreckschusses in einer Theateraufführung, BGH NJW 2006, 610 ff. 

und JA 2006, 404 ff. mit Anmerkung von Perschel (§ 823 BGB, pVV)  Der Betreiber hat die zivilrechtliche Pflicht, Theaterbesucher vor Körper- 

und Gesundheitsschäden zu schützen, die aus dem Theaterbetrieb resultieren, mit denen aber bei einem Theaterbesuch nicht gerechnet 

werden muss. Der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt  ist genügt, wenn im Ergebnis derjenige Sicherheitsgrad erreicht ist, den die in dem 

entsprechenden Bereich herrschende Verkehrsauffassung für erforderlich hält. 

 
Unterlassungsanspruch bei Verletzung des APR, BGH NJW 2006, 601 ff., 603 ff. (§§ 823, 1004 BGB) Zu den Voraussetzungen eines 

Unterlassungsanspruches bei bewusst unvollständiger Berichterstattung und bei Verwendung eines manipulierten Fotos. 

 
Schenkung eines Fruchtziehungsrechts, BGH NJW 2006, 498 und NJW-RR 2005, 1718 (§§ 516 ff. BGB) Ist Gegenstand eines 

Schenkungsversprechens ein Holzeinschlagsrecht, so ist die Schenkung i.S.v. § 518 II BGB bewirkt, wenn dem Beschenkten das Recht 

eingeräumt wurde, das Holz zu fällen und sich anzueignen. Auf den Besitz an dem Holz kommt es nicht an. Diese Entscheidung unbedingt 

im Original lesen!! 

 
Zurechnung einer Haustürsituation, BGH NJW 2006, 497 f., 1340 f. (§ 312 BGB) Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 312 BGB muss 

ein Vertragspartner, der nicht selbst die Vertragsverhandlungen führt, von der in der Person des Verhandlungsführers bestehenden 

Haustürsituation keine Kenntnis haben. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob den Vertragspartner an seiner Unkenntnis ein Verschulden trifft. 

Vielmehr ist § 312 BGB immer dann anwendbar, wenn objektiv eine Haustürsituation bestanden hat. 
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Sehr heiß!!!  Erfüllungsort der Nachlieferung, OLG München NJW 2006, 449 f. (§ 439 BGB, § 29 ZPO) Aus den Umständen und der Natur des 

Schuldverhältnisses ist mangels abweichender Vereinbarungen der Parteien als Leistungsort der Wohnsitz des Käufers anzunehmen. Dem 

Käufer wie der Verkäuferin ist es beim Pkw-Kauf i.d.R. klar, dass das Fahrzeug zum Gebrauch des Käufers bestimmt ist und ein solches 

bestimmungsgemäß beim Käufer sein wird, im Falle eines Firmenfahrzeugs beim Firmenort, bei einem Kauf - wie hier - für private Zwecke 

beim Wohnsitz des Käufers. 

 
Sehr heiß!!!  Anwendungsbereich von § 476 BGB, BGH NJW 2006, 434 ff. (§ 476 BGB) Ist unklar, ob statt eines Grundmangels eine 

hinnehmbare Verschleißerscheinung zu dem Mangel geführt haben, so ist § 476 BGB wegen der »Art des Mangels« unanwendbar. Die in § 

476 BGB vorgesehene Beweislastumkehr zu Gunsten des Käufers gilt nicht für die - hier offene - Frage, ob überhaupt ein Sachmange oder 

Grundmangel vorliegt. Die Vorschrift setzt vielmehr einen binnen sechs Monaten seit Gefahrübergang aufgetretenen Sachmangel voraus und 

enthält eine lediglich in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung, dass dieser Mangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden war.  

Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Nebenpflichtverletzungen des Bankkunden gegenüber Bank, KG NJW 2006, 381 f. (pVV) Der Bankkunde verletzt seine Kontroll- und 

Aufklärungspflichten grob fahrlässig, wenn er - nachdem ihm bereits zuvor dreimal eine von einer Bank zur Versendung gegebene EC-Karte 

nicht zugegangen war - sich nicht zeitnah, spätestens nach zwei bis drei Wochen nach Antragstellung, bei der Bank über den Verbleib der 

Karte erkundigt. Der Kunde verletzt seine Pflichten aus dem Girovertrag auch dadurch, dass er etwa sieben Wochen nach Antragstellung 

20000 Euro auf das Konto überweist und dann einen längeren Auslandsaufenthalt antritt, ohne sich zu vergewissern, ob die EC-Karte 

ausgestellt und versandt wurde. Diesen Anspruch aus pVV kann die Bank den Gutschriftsansprüchen des Kunden entgegenhalten.  

 
Nebenpflichtverletzung der Spielbank gegenüber Kunden, BGH NJW 2006, 362 ff. (pVV) Eine wunschgemäß erteilte Spielsperre kann 

Ansprüche auf Ersatz von Spielverlusten begründen, wenn die Spielbank die Sperre nicht durch ausreichende Kontrollen durchsetzt. Eine 

Spielbank kann bei einer antragsgemäß - im Gegensatz zu einer einseitig - verhängten Spielsperre Schutzpflichten haben, die auf 

Wahrnehmung der Vermögensinteressen ihrer Gäste gerichtet sind. 

 
Sehr heiß!!! Überhöhter Unfallersatztarif, BGH NJW 2006, 360 ff., 1506 ff., 1726 ff. (§ 249 BGB) Zu den Voraussetzungen der Ersatzfähigkeit 

eines überhöhten Unfallersatztarifs des Vermieters. Diese Entscheidungen unbedingt im Original lesen!!  

 
Nachträglicher Wegfall des Eigenbedarfs, BGH NJW 2006, 220 ff. (§§ 543, 569, 573, 242 BGB) Hat der Vermieter ein Mietverhältnis über 

Wohnraum wegen Eigenbedarfs wirksam gekündigt und fällt der geltend gemachte Grund nachträglich weg, so ist dies nur dann zu 

berücksichtigen, wenn der Grund vor dem Ablauf der Kündigungsfrist entfallen ist; in diesem Fall ist der Vermieter nach § 242 BGB zu einer 

entsprechenden Mitteilung an den Mieter verpflichtet. 

 
Heiß!!!  Hingenommene Mietminderung durch Vermieter, BGH NJW 2006, 219 f. (§ 539 BGB a.F.) § 539 BGB a.F. kann nicht analog auf einen 

Mietzinsrückstand angewandt werden, der aus einer vom Vermieter über längere Zeit widerspruchslos hingenommenen Mietminderung 

herrührt. Ob der Vermieter mit solchen Nachforderungen ausgeschlossen ist, beurteilt sich nach den allgemeinen Voraussetzungen der 

Verwirkung. 

 
Heiß!!!  Abgrenzung KaufR-WerkR bei der Veräußerung eines Altbaus mit bestimmten Bauleistungen des Veräußerers, BGH NJW 2006, 214 

ff. (§§ 433 ff., 631 ff. BGB) Der Veräußerer eines Altbaus oder einer Altbauwohnung haftet für Sachmängel der gesamten Bausubstanz nach 

den Gewährleistungsregeln des Werkvertragsrechts, wenn er vertraglich Bauleistungen übernommen hat, die insgesamt nach Umfang und 

Bedeutung Neubauarbeiten vergleichbar sind. Hat der Veräußerer eine Herstellungsverpflichtung übernommen, die insgesamt nach Umfang 

und Bedeutung Neubauarbeiten nicht vergleichbar ist, sind wegen Mängeln des Objekts die Gewährleistungsregeln des Werkvertragsrechts 

anwendbar, soweit die Herstellungsverpflichtung verletzt ist. Ist das nicht der Fall, ist Kaufrecht anwendbar. 

 
Wohnungsverkauf durch Bauträger und Privatverkäufer, OLG Hamm NJW-RR 2006, 1164 f. (§§ 434 ff., 635 ff. BGB, MaBV) Wenn an einem 

Bauträgervertrag über die Errichtung eines Bauobjekts auf Verkäufer-/Herstellerseite zwei Personen beteiligt sind, von denen sich eine nur zur 

Übertragung des Grundeigentums (Verkäufer) und die andere sich zur Errichtung der baulichen Anlagen (Werkunternehmer) verpflichtet, kann 

der Verkäufer des Grundstücks eine Haftung für die bauliche Beschaffenheit ausschließen. Der Bauherr kann dann nur den Werkunternehmer 

auf Gewährleistung wegen Baumängeln in Anspruch nehmen. 

 
Auflassungserklärung durch schlüssiges Verhalten, OLG Rostock NJW-RR 2006, 1162 f. (§ 925 BGB) Die Auflassung kann auch durch 

schlüssiges Verhalten erklärt werden. Eine ausdrückliche mündliche Erklärung ist nicht erforderlich. Diese Entscheidung unbedingt im 

Original lesen!! 
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Notwegerecht zum Seeufer, BGH NJW-RR 2006, 1160 ff. (§§ 917 f. BGB) Der Besitzer eines zugangslosen Grundstücks kann nicht die 

Einräumung eines Notwegrechts nach § 917 I BGB verlangen; das gilt auch dann, wenn der Besitzer Eigentümer von Scheinbestandteilen ist, 

die sich auf einem solchen Grundstück befinden. 

 
Verkehrssicherungspflicht auf Marktplatz, OLG Hamm NJW-RR 2006, 1100 f. (§ 839 BGB, Art. 34 GG) Die Gestaltung eines innerstädtischen 

Marktplatzes mit einer dunkel farbigen (gegenüber dem sonst hellen Belag) Stufenanlage kann verkehrswidrig sein, wenn an Markttagen 

wegen der Verkaufsstände und der damit verbundenen Ablenkung der Besucher die Höhenunterschiede der Stufe(n) gegenüber der 

Umgebung leicht übersehen werden kann, so dass es zu einer erheblichen Stolpergefahr kommt. 

 
Haftung für Vollbremsung im Bus, OLG München NJW-RR 2006, 971 f. (§ 7 I StVG) Ein Unternehmen, das einen Linienbus betreibt, haftet für 

die Schäden, die sich ein Fahrgast zuzieht, der bei einer unverschuldeten Vollbremsung aus 45 km/h in seinem Sitz nach vorne stürzt. Aus der 

Verpflichtung, sich im Fahrzeug stets einen festen Halt zu verschaffen, erwächst kein Mitverschulden des Fahrgastes, wenn an seinem 

Sitzplatz keine zumutbare Gelegenheit zum Festhalten besteht. Der Fahrgast ist auch nicht gehalten, sich einen der Sitzplätze auszusuchen, 

an denen eine Querstange zum Festhalten angebracht ist. 

 
Persönliche Haftung des Verhandlungsführers aus cic, BGH NJW-RR 2006, 993 f. (cic) In der Zusicherung des Verhandlungsführers der 

Franchisegeberin, im Falle des Scheiterns des Projekts werde die Franchisegeberin das Restaurant übernehmen und weiterführen, „wie sich 

das für eine große Franchisefamilie gehöre“, kann eine haftungsbegründende Inanspruchnahme besonderen persönlichen Vertrauens des 

Verhandlungsführers unter dem Gesichtspunkt einer culpa in contrahendo liegen. 

 
Jagdausübungs- u. Aneignungsrecht i.R.v. § 823 I BGB, LG Trier NJW-RR 2006, 894 f. (§ 823 I BGB) Der Jagdpächter ist aktivlegitimiert für 

die Geltendmachung von Schadensersatz für die Tötung von Rehkitzen durch Mäharbeiten. 

 
Heiß!!!  Tierhalterhaftung, OLG Saarbrücken NJW-RR 2006, 893 f. (§ 833 BGB) Blockieren die Pferde verschiedener Tierhalter die Fahrbahn, 

so spielt es für die Haftung keine Rolle, mit welchem der Tiere ein herannahendes Fahrzeug kollidiert. Die Pferde bilden in diesem Fall ein 

einheitliches Hindernis, wobei von jedem Pferd die gleiche Gefahr ausgeht. Die betreffenden Tierhalter haften als Gesamtschuldner. 

 
Anrechnung der Nutzungen der zurückzugewährenden Sache, BGH NJW 2006, 53 f., 1582 ff. und NJW-RR 2006, 890 f. (§§ 437, 280, 281 

BGB) Macht der Erwerber einer Eigentumswohnung die Rückabwicklung des Vertrags im Wege des großen Schadensersatzes geltend, ist der 

ihm bei Selbstnutzung anzurechnende Nutzungsvorteil zeitanteilig linear aus dem Erwerbspreis zu ermitteln. Bei einer 

Fremdnutzung/Vermietung ist auf die tatsächlichen Mieteinnahmen abzustellen. 

 
Sehr heiß!!!  Rückforderung von i.R.e. Schenkkreises gezahlten Geldes, BGH  NJW 2006, 45 f. (§§ 812, 817, 138 BGB) Der Kondiktionssperre 

nach § 817 S. 2 BGB können ausnahmsweise der Grund und der Schutzzweck der Nichtigkeitssanktion (§ 138 I BGB) - hier: sittenwidriger, 

nach dem Schneeballsystem organisierter „Schenkkreis“ - entgegenstehen. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Werkmangel bei vom Besteller gelieferten Stoff, BGH NJW-RR 2006, 851 ff. (§§ 635 ff. ) Der Hersteller eines Werks (hier: Muffen für 

Kaffeemaschinen) haftet für einen im Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft liegenden Mangel, der auf die Untauglichkeit eines Materials 

zurückzuführen ist, das der Hersteller auf Anweisung des Bestellers bezogen und verwendet hat, nur dann, wenn ihm ein eigenes 

Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Sind Material und Bezugsquelle vom Besteller bestimmt, muss sich der Hersteller insoweit vergewissern. 

 
Vereinbarung über die Mietfläche und Mietmangel, BGH NJW-RR 2006, 801 f. (§§ 535 ff. BGB) Entsprach es bei Abschluss des Mietvertrags 

der übereinstimmenden Vorstellung der Vertragsparteien, dass in der mit einer bestimmten Quadratmeterzahl angegebenen Wohnfläche die 

Dachterrasse der vermieteten Penthousewohnung zu einem nicht näher bestimmten, nicht unerheblichen Anteil enthalten ist, so kann der 

Mieter nicht im Nachhinein geltend machen, die vereinbarte Wohnfläche sei um mehr als 10% unterschritten, weil die Terrassenfläche nach 

gesetzlichen Bestimmungen nur mit einem Bruchteil von weniger als der Hälfte - des gesetzlichen Maximalwerts - als Wohnfläche anzurechnen 

sei. 

 
Kündigung eines Fitnessstudiovertrages, AG Geldern NJW-RR 2006, 780 (§ 626) Eine chronifizierte Depression, die nach ärztlichem Attest die 

Einstellung der Nutzung des Fitnessstudios dringend geboten erscheinen lässt, stellt auch dann einen hinreichenden Grund für die fristlose 

Kündigung der Studio-Mitgliedschaft dar, wenn die Krankheit schon bei Vertragsabschluss offenbart und bei dem sog. großen 

Gesundheitscheck festgestellt wurde.  

 
Abtretbarkeit von Tierarzthonoraren, LG Dortmund NJW-RR 2006, 779 (§ 134 BGB) Die Abtretung von Tierarzthonoraren ist nur dann nach § 

134 BGB, § 203 StGB unwirksam, wenn im konkreten Einzelfall Anhaltspunkte dafür bestehen, dass aus der Behandlung des Tieres 

Rückschlüsse auf die Gesundheit des Tierhalters möglich sind. 

 



KAISERSEMINARE 

 

Beschädigung durch hochgeschleuderten Stein bei Mäharbeiten, OLG Saarbrücken NJW-RR 2006, 748 ff. (§ 7 StVG) Werden bei Mäharbeiten 

am Bankett einer Landstraße durch ein an einem Unimog angebrachtes Mähwerkzeug Steine aufgeschleudert, die ein auf der Gegenfahrbahn 

abgestelltes Fahrzeug beschädigen, so kann sich der Halter des Fahrzeugs nicht mit dem Vortrag entlasten, der Stein sei in Folge des 

Bewuchses nicht erkennbar gewesen: Der Schadensfall stellt i.S. des § 7 II StVG kein betriebsfremdes, von außen kommendes Ereignis dar. 

 
Umfang der Werkunternehmerhaftung bei Beschädigung anderer Sachen, OLG Bamberg NJW-RR 2006, 742 ff. (§§ 631 ff. BGB). Zum 

Umfang der Haftung des Werkunternehmers bei Beschädigung von Sachen des Bestellers. Diese Entscheidung unbedingt im Original 

lesen!!  

 
Senderhaftung nach § 661a BGB, BGH NJW-RR 2006, 701 f. (§ 661a BGB) „Sender“ i.S. von § 661a BGB ist auch, wer unter dem Namen 

einer existierenden anderen Person auftritt, wenn er dem Empfänger einer Gewinnzusage als Handelnder erscheint; besitzt er keine 

Vertretungsmacht für jene andere Person, so trifft ihn die Haftung aus § 179 BGB. 

 
Sehr heiß!!!  Reichweite der Nachbesserungspflicht, OLG Köln NJW-RR 2006, 677 f. (§ 439 BGB) Der Schadensersatzanspruch wegen 

Verkaufs und Lieferung mangelhafter Bodenfliesen umfasst nur die Aufwendungen für die Ersatzfliesen nebst Frachtkosten sowie der 

Entfernung und Rücknahme des mangelhaften Belags nebst Sockelleisten, nicht dagegen die Kosten der Neuverlegung. Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!! 

 
Sehr heiß!!!  Verletzung beim Rempeltanz, BGH NJW-RR 2006, 672 ff. (§§ 823, 242 BGB) Zur Haftung bei der Beteiligung an einem 

gemeinsamen gefährlichen Tun („Rempeltanz“). Die Annahme einer vollständigen Haftungsfreistellung für eventuelle Verletzungen auf Grund 

bewusster Risikoübernahme kommt nur bei sportlichen Wettkämpfen mit feststehenden Regeln in Betracht, die insbesondere durch das Verbot 

von Fouls auf den Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Spieler ausgerichtet sind. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Vergütungsanspruch des Erbensuchers, BGH NJW-RR 2006, 656 (GoA, § 812 BGB) Der gewerbliche Erbensucher hat gegen die von 

ihm ermittelten Erben keine gesetzlichen Vergütungsansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder ungerechtfertigter Bereicherung 

(Bestätigung des Senatsurteils vom 23. 9. 1999, NJW 2000,72 ff.). Diese Entscheidungen unbedingt im Original lesen!!  

 
Heiß!!!  Eingeschränkter Gewährleistungsausschluss beim Internetkauf, AG Menden NJW-RR 2006, 638 (§ 444 BGB) Der Käufer ist in 

besonderem Maße auf eine korrekte Beschreibung der Kaufsache durch den Verkäufer angewiesen. Unter diesen Umständen ist eine vom 

Verkäufer abgegebene Beschreibung des Kaufgegenstandes bei Berücksichtigung der gegenseitigen Parteiinteressen und des objektiven 

Empfängerhorizontes weit dahin auszulegen, dass die Parteien den Inhalt der Beschreibung als Beschaffenheit i.S. des § 434 I 1 BGB 

vereinbaren und der Verkäufer für das Vorhandensein der von ihm beschriebenen Eigenschaften einsteht, so dass sich hierauf ein 

Haftungsausschluss i.S. des § 444 BGB nicht erstreckt. 

 
Vertrag über Ausbaukosten einer Privatstraße, OLG Koblenz NJW-RR 2006, 554 ff. (§ 125 BGB) Das Straßenrecht sieht neben den 

öffentlichen Straßen auch Privatstraßen vor, deren Rechtsverhältnisse dem Zivilrecht unterliegen. Fehlt es an einer Widmung der Straße für 

den öffentlichen Verkehr, so handelt es sich um eine Privatstraße, auch soweit diese zur Grundstückserschließung genutzt werden soll. Für 

Verträge über die Nutzung und Unterhaltung der Privatstraße besteht kein gesetzliches Schriftformerfordernis. Es kommt nur eine gewillkürte 

Schriftform in Betracht. Die Nichtigkeitsfolge bei einem Formmangel tritt aber auch dann nicht ein, wenn sie im Widerspruch zu Treu und 

Glauben steht. 

 
Abrechnung über Kaution bei vorzeitigem Auszug des Mieters, AG Wetzlar NJW-RR 2006, 516 (§§ 535 ff. BGB) Durch einen Auszug des 

Mieters während der laufenden Abrechnungsperiode verkürzt sich der Abrechnungszeitraum für die Betriebskosten ohne eine besondere 

Vereinbarung der Parteien des Mietvertrags nicht. Wird den Mietern die Betriebskostenabrechnung erst vierzehn Monate nach Beendigung des 

Mietverhältnisses, aber noch innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten nach dem Ende des letzten Abrechnungszeitraums überreicht, ist 

die Frist des § 556 III 1 BGB gewahrt. 

 
Wandabstand von Möbeln, AG Osnabrück NJW-RR 2006, 515 (§§ 535 ff. BGB) Ohne ausdrücklichen vermieterseitigen Hinweis dahingehend, 

dass - baubedingt - Feuchtigkeits- bzw. Schimmelbildungsrisiken auf der Wohnung lasten, darf der Mieter seine Möbel nach eigenem Belieben 

in der Wohnung aufstellen; einen „Zirkulationsabstand“ (von ca. 10 cm) braucht er dabei nicht einzuhalten. 

 
Haftung wegen ungerechtfertigter Vollstreckung, OLG Frankfurt NJW-RR 2006, 447 (§§ 119, 812 BGB, pVV) Eine Bank darf eine Grundschuld 

nur verwerten für die Forderungen, für die sie nach der Sicherungsabrede haftet. Dazu gehört nicht eine Forderung aus § 812 BGB, die die 

Bank durch ungerechtfertigte Rücküberweisung des Betrags begründet hat, den der Kunde auf einen wegen Anfechtung nichtigen 

Darlehensvertrag gezahlt hat. Auch Kreditverträge können nach allgemeinen Grundsätzen wegen Irrtums angefochten werden. Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  
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Sehr Heiß!!!  Rückforderung von Geld für Partnerschaftsvermittlung, OLG Koblenz NJW-RR 2006, 419 (§ 812 BGB) Die Schlechterfüllung 

eines Partnerschaftsvermittlungsdienstvertrags lässt den Vergütungsanspruch grundsätzlich unberührt. Ist die Leistung jedoch völlig 

unbrauchbar, kann die Einrede des nicht erfüllten Vertrags greifen. Folgende Klausel eines Partnerschaftsvermittlungsvertrags ist nach § 309 

Nr. 12 BGB unwirksam: „Partnervorschläge, die vom Kunden nicht binnen einer Woche nach Erhalt schriftlich beanstandet werden, gelten als 

vertragsgerecht.“ Gleichwohl muss der Kunde, der das im Voraus gezahlte Honorar zurückfordert, darlegen und erforderlichenfalls beweisen, 

dass der Vertrag nicht erfüllt wurde. Hat der Kunde hierzu substanziiert vorgetragen, darf der Vermittler sich nicht auf einfaches Bestreiten 

beschränken. Da dem Vermittler alle maßgeblichen Tatsachen bekannt sind, trifft ihn eine sekundäre Behauptungslast. Beschränkt er sich 

gleichwohl auf pauschales Bestreiten, kann der Sachvortrag des Kunden als unstreitig behandelt werden. Diese Entscheidung unbedingt im 

Original lesen!!  

 
Vergütung des Kostenvoranschlags, OLG Karlsruhe NJW-RR 2006, 419 (§§ 307, 632 III BGB) Die formularmäßig bestimmte Vergütungspflicht 

von Kostenvoranschlägen ist mit dem wesentlichen Grundgedanken der - mit der Schuldrechtsreform neu eingefügten - Regelung des § 632 III 

BGB nicht zu vereinbaren und benachteiligt den Kunden deshalb nach § 307 BGB unangemessen. 

 
Heiß!!!  Werklohnfälligkeit durch Zug um Zug-Antrag wegen Mängelbeseitigung, OLG Hamm NJW-RR 2006, 391 ff. (§§ 631 ff. BGB) Eine 

Zahlung nach Erlass eines Versäumnisurteils und Einleitung der Zwangsvollstreckung stellt im Zweifel keine endgültige Erfüllung des 

Klageanspruchs dar, so dass keine Erledigung der Hauptsache vorliegt. Ein Auftraggeber genügt seiner Darlegungspflicht, wenn er das 

objektive Erscheinungsbild eines Mangels genau beschreibt, wobei die Anforderungen nicht überspannt werden dürfen. Eine Bezeichnung der 

Mangelursachen ist nicht notwendig (Symptomtheorie des BGH). Die Fälligkeit einer Werklohnforderung kann auch dadurch eintreten, dass der 

Auftraggeber trotz fehlender oder zweifelhafter Abnahme keinen Klageabweisungsantrag ankündigt, sondern den Antrag, ihn nur Zug um Zug 

gegen Beseitigung der von ihm gerügten Mängel zu verurteilen. Soweit sich der Bekl. nur auf sein Leistungsverweigerungsrecht (§ 641 III BGB) 

beruft, hat er in dem Umfang keine Veranlassung zu der Klage gegeben (§ 93 ZPO), in dem eine Zug um Zug Verurteilung erfolgt, so dass ihm 

insoweit nicht allein wegen der Titulierung der Klageforderung ein Teil der Kosten des Rechtsstreits auferlegt werden darf. Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Anfechtung eines Erbverzichts, BayObLG NJW-RR 2006, 372 ff. (§§ 2078 f., 2346 BGB) Die Anfechtung eines Erbverzichts durch den 

Verzichtenden ist nach dem Eintritt des Erbfalls ausgeschlossen. Zur Frage, ob ein Irrtum im Beweggrund vorliegt, wenn der Erblasser eine 

seinen Vorstellungen entsprechende erbrechtliche Regelung gewählt, jedoch andere rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten nicht gekannt und 

nicht berücksichtigt hat. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Schlechtleistung im Anwaltsvertrag, OLG Koblenz NJW-RR 2006, 360 (§§ 280, 241 II BGB) Die Schlechterfüllung des 

Geschäftsbesorgungsvertrages durch den Rechtsanwalt lässt dessen Vergütungsanspruch grundsätzlich unberührt. Ist die Leistung jedoch 

grob fehlerhaft, zudem unvollständig und insgesamt unbrauchbar, kann die Einrede des nichterfüllten Vertrages greifen. 

 
Heiß!!!  Anscheinsbeweis bei Auffahrunfall, OLG Düsseldorf NJW-RR 2006, 319 f. (StVG, § 823 BGB) Bei einem typischen Auffahrunfall spricht 

der Anscheinsbeweis dafür, dass der Auffahrende entweder durch einen ungenügenden Sicherheitsabstand (§4 I 1 StVO), durch unangepasste 

Geschwindigkeit (§ 3 I StVO) und/oder durch allgemeine Unaufmerksamkeit (§ 1 II StVO) den Unfall schuldhaft verursacht hat. Diese 

Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Flüssiggasbehälterabfüllung als Eigentumsbeeinträchtigung, BGH NJW-RR 2006, 270 f. (§ 1004 BGB) Die ohne Einwilligung des Eigentümers 

vorgenommene Befüllung eines Flüssiggasbehälters ist auch dann eine Eigentumsbeeinträchtigung i.S. von § 1004 BGB, wenn der Behälter 

keine auf den Eigentümer hinweisende Beschriftung trägt. 

 
Haftung für die Explosion eines Sportbootes, BGH DAR 498 ff. (§ 836 BGB) Zur Haftung des Eigners eines Sportbootes nach § 836 BGB. 

 
Bereicherungsanspruch des Mieters wegen Investitionen in die Mietsache, BGH NJW-RR 2006, 294 ff. (§ 812 BGB) Zur Berechnung des 

Bereicherungsanspruchs des Mieters, wenn der Vermieter infolge vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses früher als vorgesehen in den 

Genuss des durch Investitionen des Mieters erhöhten Ertragswerts gelangt. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Tierhalterhaftung für entlaufene Kuh, OLG Hamm NJW-RR 2006, 36 (§ 833 BGB) Der Entlastung eines Tierhalters, der wegen eines 

Verkehrsunfalls durch eine entlaufene Kuh auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird, steht die mangelnde Darlegung und Aufklärung, 

auf welche Weise das von der umzäumten Weide abgängige Tier entkommen konnte, entgegen. Der konkrete Nachweis eines 

unverschuldeten Ausbruchs ist nur geführt, wenn die vom Tierhalter unternommenen Sicherungsmaßnahmen geeignet waren, alle 

vernünftigerweise denkbaren Ausbruchsmöglichkeiten auszuschließen. 
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Aufklärungspflicht des Verkäufers, KG MDR 2006, 200 (§ 444 BGB) Über Feuchtigkeitsschäden des verkauften Hauses muss der Verkäufer 

den Käufer aufklären. Unterlässt er dies, liegt arglistiges Verschweigen nach § 444 I Alt. 1 BGB vor.  

 
Vorliegen eines Werkmangels, BGH NJW-RR 2006, 240 f. (§§ 631 ff. BGB) Die von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit abweichende 

Leistung des Unternehmers ist auch dann mangelhaft, wenn ihn kein Verschulden trifft, etwa weil die Ausführung den für diese Zeit 

anerkannten Regeln der Technik entspricht oder weil er nach allgemeinem Fachwissen auf Herstellerangaben und sonstige Informationen 

vertrauen konnte. 

 
Heiß!!!  Änderung der Ausübung eines Wegerechts, BGH NJW-RR 2006, 237 ff. (§ 1032 BGB) Die Ausübungsstelle einer Dienstbarkeit kann 

nicht durch bloße tatsächliche Ausübung verlegt werden, wenn die vorherige Ausübungsstelle durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung der 

Beteiligten als Inhalt der Dienstbarkeit festgelegt und diese Inhaltsbestimmung in das Grundbuch eingetragen worden war; in diesem Fall 

erfordert die Verlegung eine Änderung des Rechtsinhalts durch Vereinbarung und die Eintragung in das Grundbuch. Diese Entscheidung 

unbedingt im Original lesen!! 

 
Treu und Glauben im Erbrecht, BGH NJW-RR 2006, 225 f. (§ 242 BGB) Gesetzliche Formvorschriften wie die Regelung der notariellen 

Beurkundung eines Verzichts des Vertragserben auf seine Einsetzung können nicht im Interesse der Rechtssicherheit aus bloßen 

Billigkeitserwägungen außer Acht gelassen werden; eine Ausnahme kommt nur in ganz besonders gelagerten Fällen in Betracht. Wegen der 

besonderen Formstrenge des Erbrechts sind hier an die Anwendung der Grundsätze von Treu und Glauben jedenfalls strengste Anforderungen 

zu stellen. 

 
Verkehrssicherungspflicht für Bäume, OLG Köln NJW-RR 2006, 169 (§ 823 BGB) Eine schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

liegt nicht vor, wenn die Beklagte bei der notwendigen Baumkontrolle die gängige Praxis, den Stand der Technik und die bisherige 

Rechtsprechung beachtet hat. 

 
Mangel bei Krankheit eines Tieres, AG Zittau, NJW-RR 2006, 168 (§ 434 BGB) Es liegt kein Mangel i.S. des § 434 BGB (hier: Sporeninfektion 

einer Katze) vor, wenn die gekaufte Sache zwar eine Eigenschaft aufweist, die grundsätzlich als Mangel anzusehen sein kann, diese jedoch 

eine bei einem derartigen Kaufgegenstand häufiger (hier: ca. 20%) auftretende Beeinträchtigung darstellt, so dass der Erwerber mit einer 

derartigen Beeinträchtigung rechnen muss. 

 
Keine Verjährungshemmung bei selbstständigem Beweisverfahren auf Mängelfreiheit durch Unternehmer, OLG Saarbrücken NJW-RR 2006, 

163 ff. (§ 204 BGB) Ein Antrag des Werkunternehmers auf Durchführung des selbstständigen Beweisverfahrens mit dem Ziel der Feststellung 

der Abwesenheit von Mängeln bewirkt keine Hemmung der Verjährung des Werklohnanspruchs nach § 204 I Nr. 7 BGB. 

 
Ausschluss der Haftung bei gestelltem Unfall, OLG Koblenz NJW-RR 2006, 95 ff. (§ 823 BGB) Die Einwilligung des Verletzten in die 

Rechtsgutbeeinträchtigung beim Unfall ist als Rechtfertigungsgrund vom Schädiger darzutun und zu beweisen. Der Beweis der Einwilligung in 

die Fahrzeugbeschädigung kann dann als geführt angesehen werden, wenn sich eine Häufung von Umständen findet, die darauf hindeuten. 

Unerheblich ist dabei, ob diese Indizien bei isolierter Betrachtung jeweils auch als unverdächtig erklärt werden können. Ausschlaggebend ist 

vielmehr eine Gesamtwürdigung aller Tatsachen und Beweise, bei der aus einer Indizienkette auf eine planmäßige Vorbereitung und 

Herbeiführung des vermeintlichen Unfalls geschlossen werden kann. 

 
„Uferlose“ Instandhaltungs-/Instandsetzungspflicht des Gewerberaummieters im Mietformular, BGH NJW-RR 2006, 84 ff. (§ 307 BGB) Die 

formularmäßige Auferlegung der Instandhaltung und Instandsetzung gemeinschaftlich genutzter Flächen und Anlagen auf den Mieter ohne 

Beschränkung der Höhe nach verstößt gegen § 307 I, II BGB. 

 
Heiß!!!  Rechtsfolgen einer Hotelreservierung, LG Frankfurt NJW-RR 2006, 54 f. Eine Anfrage bezüglich einer Hotelreservierung und eine 

daraufhin folgende Reservierungsbestätigung von Seiten des Hotels begründet für beide Seiten keine unverbindliche Reservierung, sondern 

das Zustandekommen eines Beherbergungsvertrags. Eine Vereinbarung der Zimmerpreise gehört nicht zu den essentialia negotii, zumal der 

Besteller durch eine fehlende Nachfrage nach den Preisen zu erkennen gegeben hat, dass er mit den üblichen Priesen seines Vertragspartners 

einverstanden ist. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Haftung des Vermieters für behördliche Verbote, OLG Düsseldorf MDR 2006, 1277 f. (§§ 535 ff. BGB) Durch ordnungsbehördliche Verbote 

oder Auflagen herbeigeführte Gebrauchshindernisse und -beschränkungen stellen einen Sachmangel im Sinne von § 536 Abs. 1 BGB dar, da 

sie den Mieter daran hindern, die gemietete Sache vereinbarungsgemäß zu nutzen. 
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Sehr heiß!!!  Verwirkung des nachbarrechtlichen Unterlassungsanspruchs, BGH NJW-RR 2006, 235 ff. (§ 906 II 2 BGB) Sollen mit dem aus 

Besitz bzw. Eigentum abgeleiteten Unterlassungsanspruch wiederholte gleichartige Störungen abgewehrt werden, die zeitlich unterbrochen 

auftreten, löst jede neue Einwirkung einen neuen Anspruch aus; die im Rahmen des Einwands der Verwirkung für die Beurteilung des 

Zeitmoments maßgebliche Frist beginnt jeweils neu zu laufen. Das Fehlen einer notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigung stellt für die 

Frage der Wesentlichkeit der Beeinträchtigung nur ein Kriterium von mehreren dar. Entscheidend ist eine Würdigung aller Umstände, 

ausgerichtet am Empfinden eines „verständigen Durchschnittsmenschen“, insbesondere unter Berücksichtigung der nach § 906 I 2, 3 BGB 

maßgeblichen Grenz- oder Richtwerte. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Haftung des Krankenhausbetreibers für Unfall bei Transport des Patienten ins Krankenhaus, OLG Hamm MDR 2006, 1228 f. (pVV) Ein 

Krankenhausträger haftet für ein Verschulden der Mitarbeiter eines privaten Krankentransportunternehmens, welches zur Verbringung eines 

von ihm aufgenommenen Kassenpatienten in ein anderes Krankenhaus zur Durchführung einer konsiliarischen Untersuchung herangezogen 

worden ist und es hierbei zu einer Körperverletzung des transportierten Patienten gekommen ist, aus pVV des Krankenhausaufnahmevertrages 

i.V.m. § 278 BGB. Dies auch dann, wenn es an einer vertraglichen Beziehung zwischen dem Krankenhausträger und dem 

Krankentransportunternehmer fehlt. 

 
Heiß!!!  Ermittlungstätigkeit durch sog. Wirtschaftsermittler ohne Zulassung, OLG Hamm WM 2006, 1837 ff. (§ 812 BGB, RBerG)  Ein Vertrag, 

durch den ein nicht als Inkassobüro (§ 1 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 RBerG) zugelassener "Wirtschaftsermittler" Dienstleistungen zwecks Durchsetzung 

einer titulierten Forderung (Ermittlung über Vermögensverhältnisse des Schuldners nach teilweise eigenem Ermessen, anschließende 

Konfrontation des Schuldners mit den Ermittlungsergebnissen, Bemühen um eine Zahlungsvereinbarung) verspricht, verstößt gegen das 

RBerG. Das Honorar kann mit der Leistungskondiktion zurückgefordert werden. Hat der Unternehmer aufgrund des unwirksamen Vertrages 

Ermittlungstätigkeiten erbracht, die bei isolierter Beauftragung nicht gegen das RBerG verstoßen hätten, kann es für diese dennoch keine 

Vergütung im Rahmen der §§ 812, 818 Abs. 2 BGB verlangen, wenn nicht positiv feststellbar ist, dass der Auftraggeber diese Tätigkeiten sonst 

anderweitig ohne Verstoß gegen das RBerG in Auftrag gegeben hätte  

 
Verkehrssicherungspflichten nach den FIS-Regeln beim Unfall auf der Skipiste, OLG Brandenburg MDR 2006, 1113 f. (§ 823 BGB) Die Regeln 

des internationalen Skiverbandes (FIS) stellen Gewohnheitsrecht dar und gelten auch für Snowboardfahrer. 

 
Bösgläubigkeit beim Pkw-Kauf, OLG Bremen MDR 2006, 986 f. (§ 932 BGB) Der Erwerber eines gebrauchten Pkw, der den ihm von dem 

Veräußerer vorgelegten Kraftfahrzeugbrief einsieht, ist bösgläubig i.S.d. § 932 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB, wenn nach den gesamten Umständen 

erhebliche Zweifel daran bestehen, dass der Veräußerer Eigentümer des Kraftfahrzeugs ist. Dabei darf sich der Erwerber über ihn belastende 

und mühelos erkennbare Verdachtsgründe nicht hinwegsetzen. Was beim Verkauf gebrauchter Fahrzeuge mit Blick auf das Eigentum des 

Veräußerers verdächtig ist, hängt maßgeblich vom Inhalt des vorgelegten Briefes, der konkreten Veräußerungssituation und den 

Marktgepflogenheiten ab. Ein völlig marktunangemessener Kaufpreis legt den Verdacht nahe, dass der Veräußerer nicht Eigentümer des 

verkauften Fahrzeugs ist. 

 
Heiß!!!  Aufklärungspflichtverletzung des Mäklers, LG Heidelberg MDR 2006, 859 (§ 652 BGB, pVV) Ein Grundstücksmakler, der einem 

Mietinteressenten ein Wohnhaus für dessen Familie mit zwei kleinen Kindern in einer auf den ersten Blick ordentlichen Wohngegend zu einem 

ganz erheblichen Mietzins nachweist und das Mietobjekt mit dem Interessenten besichtigt, ist auch ungefragt verpflichtet, diesen darüber 

aufzuklären, dass das Grundstück nach allgemeiner Meinung in der  Bevölkerung in einem sozial problematischen Gebiet liegt, das auf Grund 

seines erheblich schlechten Rufs von ortskundigen Interessenten vielfach abgelehnt wird. Der Mäkler hat daher jedenfalls den Schaden zu 

ersetzen, den der Auftraggeber durch Bezahlung der Maklerprovision erleiden würde, sodass im Ergebnis Bezahlung der Provision gemäß § 

652 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht mehr verlangt werden kann, da dieser Betrag umgehend als Schadenersatz zurückerstattet werden müsste, §§ 

280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB. 

 
Heiß!!!  Gebrauchtwagenverkauf von Privat an einen Händler, OLG Schleswig MDR 2006, 629 f. (§ 442 BGB) Eine Kraftfahrzeugwerkstatt 

handelt grob fahrlässig i.S.d. § 442 BGB, wenn sie von einem Privatverkäufer ein Kfz, bei dem ein größerer Schaden in teilweiser 

Eigenreparatur beseitigt worden war, ohne eingehende Untersuchung ankauft. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!!  

 
Gesamtschuldnerinnenausgleich zwischen Architekten und Werkunternehmer, OLG Celle BauR 2006, 137 f. (§ 426 BGB) Der offensichtliche 

Verstoß des Architekten gegen die anerkannten Regeln der Baukunst, nämlich die Verlegung der Fliesen angeordnet zu haben, als der Estrich 

dafür noch nicht trocken genug sein konnte, wiegt soviel schwerer als ein etwaiger Verstoß des Fliesenlegers, dass dessen Haftung im 

Ergebnis ausscheidet und deshalb ein Anspruch des Architekten gegen den Handwerker auf Gesamtschuldnerausgleich nicht besteht. 

 
 
 
 



KAISERSEMINARE 

 
Unübliche Ausführung der Schönheitsreparaturen, KG MDR 2006, 440 f. (pVV) Grundsätzlich ist ein Mieter in der geschmacklichen 

Ausgestaltung der Mieträume (hier: Ausführung der Schönheitsreparaturen) zwar weitgehend frei, er darf dabei aber nicht die Grenzen des 

normalen Geschmacks in einer Weise überschreiten, dass eine Neuvermietung der Räume in dem geschaffenen Zustand praktisch unmöglich 

ist. 

 
Heiß!!!  Provisionsanspruch des Mäklers, BGH MDR 2006, 381 f. (§ 652 BGB) Der Kaufinteressent darf auch dann, wenn er sich ohne Bezug 

auf ein konkretes Angebot an einen Makler wendet, um sich Objekte aus dessen "Bestand" nachweisen zu lassen, mangels einer 

ausdrücklichen Provisionsforderung des Maklers in der Regel davon ausgehen, diese seien dem Makler bereits vom Verkäufer an die Hand 

gegeben worden. Anders liegt es nur bei einer weitergehenden Nachfrage von Maklerleistungen, insbesondere bei Erteilung eines eigenen 

Suchauftrags durch den Kunden. 

 
Ungültigkeit von gekauften Briefmarken, BGH JZ 2006, 368 ff. (§ 807 BGB) Eine von der Deutschen Post AG herausgegebene Briefmarke 

erfüllt alle Voraussetzungen, die § 807 BGB an ein so genanntes "kleines Inhaberpapier" stellt. Der Fall, dass die Briefmarke ihre Gültigkeit 

durch einen staatlichen Hoheitsakt verliert, so dass der in ihr verkörperte Anspruch auf eine Beförderungsleistung gemäß § 807 BGB nicht 

mehr durchgesetzt werden kann, ist im Gesetz nicht geregelt. Im Wege ergänzender Vertragsauslegung ergibt sicht, dass verständige und 

redliche Vertragsparteien bei Kenntnis der Regelungslücke ein Umtauschrecht mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr vereinbart hätten. 

 
Heiß!!!  Unfall zwischen Überhohlen und Linksabbieger, OLG Schleswig MDR 2006, 202 f. (StVG, § 823 BGB) Kommt es zur Kollision eines 

nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegenden Fahrzeugs, dessen Fahrer der doppelten Rückschaupflicht nicht genügt hat, mit einem in 

unklarer Verkehrslage überholenden Fahrzeug, kann die Abwägung der beiderseitigen Verursachungs- und Verschuldensanteile zu einer 

Haftungsquote von 50:50 führen. Diese Entscheidung unbedingt im Original lesen!! 

 
Heiß!!!  Kaufinteressent als Besitzdiener, OLG Köln MDR 2006, 90 f. (§ 935 BGB) Derjenige, der unter einem fremden Namen als 

Kaufinteressent eines Pkw auftritt und dem das Fahrzeug von dessen Eigentümer kurzfristig für eine Probefahrt überlassen wird, ist nur 

Besitzdiener des Eigentümers. Bringt er das Fahrzeug nicht verabredungsgemäß zurück, sondern unterschlägt dieses, kommt des Fahrzeug 

dem Eigentümer i.S.v. § 935 BGB abhanden, so dass ein späterer gutgläubiger Erwerb durch einen Dritten nicht in Betracht kommt. 

 
Formwirksames Testament durch eigenhändige Änderungen auf Kopie eines eigenhändigen Testaments, OLG München NJW-RR 2006, 11 ff. 

(§ 2247 BGB) Ein formwirksames Testament kann auch dadurch hergestellt werden, dass der Testierende die Fotokopie eines von ihm 

eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen Testaments eigenhändig ändert, wenn der im vorhandenen Original und auf dessen Kopie 

niedergelegte Text ein einheitliches Ganzes bildet. Unter dieser Voraussetzung können auch Änderungen in Form von eigenhändigen 

Durchstreichungen des fotokopierten Textes Teil eines formwirksamen Testaments sein. 

 
Ausschluss der Gewährleistung, BGH MDR 2006, 19 ff. (§§ 433 ff. BGB) Enthält ein zwischen Privatpersonen geschlossener Kaufvertrag über 

ein gebrauchtes Kraftfahrzeug einen formularmäßigen Ausschluß jeder Gewährleistung, wird dieser durch den handschriftlichen Zusatz 

"gekauft wie gesehen" nicht eingeschränkt. 

 


